
Wer kann nominieren?

Nominieren können BürgermeisterInnen und Vertre-
terInnen der Handwerksorganisationen (Innungen 
und Kreishandwerkerschaften) aus dem Bezirk der 
Handwerkskammer Freiburg.

Wann wird die Auszeichnung verliehen?

Die Preisverleihung findet im Februar 2025 vor Ort im 
jeweiligen Betrieb statt.

Wer wählt die Preisträger?

Eine Jury aus Vertretern der regionalen Wirtschafts- 
förderung und des regionalen Handwerks

Wie kann ich nominieren?

Weitere Informationen und den Link zur Nominierung 
finden Sie auf www.hwk-freiburg.de/hwudj
Nominierungsschluss ist der 15. Juli 2024.

Die Auszeichnung „Handwerksunternehmen des Jahres“ wird jedes Jahr durch die Handwerks-

kammer Freiburg vergeben. Gesucht werden Unternehmen, die sich mit herausragenden und 

beispielgebenden Leistungen für die Zukunft aufgestellt und sich um das Ansehen unseres 

Handwerks verdient gemacht haben.

 ■ Erfolgreicher Marktauftritt
 ■ Produkt- und Dienstleistungsinnovationen
 ■ Initiative zur Fachkräftegewinnung und 

      -sicherung
 ■ Ausbildungsleistung
 ■ Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz
 ■ Wahrnehmung gesellschaftlicher 

      Verantwortung 

 ■ Je ein Preis pro Land- bzw. Stadtkreis
 ■ Ein Sonderpreis Neue Wege im Handwerk 

   Hier werden Unternehmen ausgezeichnet,   
     die unkonventionelle Wege einschlagen, Tradi- 
   tionen aufbrechen und innovativ vorangehen.  

AUSWAHLKRITERIEN         AUSZEICHNUNGEN 2025

HANDWERKSUNTERNEHMEN DES JAHRES 
Nominieren Sie Ihre Kandidaten 2025!  


